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Abschrift.

0

Zentralverband dos Handwerks

5.Januar 194

für Böhmen und Mähren

Prag XII, Richard Vagner-

str. 2.

G.Z. 32100/226/42-Dr.No/Pf.

1.) An den Landesverband der Fachgenossenschaften

der Schlosger und Maschinenschlosser für Böhmen

2.) dtto. für Mähren.

Betr.: Umbau von Kraftfahrzeugen auf Antrieb mit

heimischen Kraftstoffen.

Nachstehende Veisung des Reichsprotektors in Böhmen

und Mähren ersuchen wir allen Ihren in Frage kommenden Firmen

unverzüglich schriftlich nachweisbar zuzustellen und im Sinne

des'§ 14 der Verordnung des Ministeriuns für. Wirtschaft und

Arbeit yom 28.Juni 1942 Slg. Nr. 248 Ihre Firmen aufnerksam

zu machen, dass die Nichteinhaltung dieser 7eisung im Sinne

des obenangeführten Paragraphens geahndet wird,

Der Wortlaut dieser Verordnung lautet :

"Es ist notwendig, dass der Unbau von Kraftfahrzeugen

des' zivilen Sektors im Protektorat'Böhmen und Mähren so ge-

regelt wird, dass die Einhaltung der vom Reichsprotektor,

Gruppe Strassenverkehr fectgelegten Umbautertine, der rimga:

der Generatoren u. des hieriür verwendeten wertvollen Mate-

rials nach klar festgelegten Grundsätzen geregelt wird.Bis-

her hat die Mehrzehl der Werkstätten, die vom Reichsprcte's

Cruppe Strassenverkehr, gestellten Aufgaben der Umbauten

trotz der Kriegsschwierigkeiten ordnungsgemägs und recht-

zeitig erledigt, sodass eine erhebliche Menge von flüssigen

Kraftstoffen in Durehführung des vom Beauftragten für den

Vierjahresplan angeordneten "Mineralölprogramms" eingespart

werden konnte. Neuerdings halten die Verkstätten teilweise

nicht mehr die Disziplin, die verlangt werden muss, Durch

den Erlass des Reichsprotektors, Gruppe Strassenverkehr vom

7.5.41 Nr. III/2T-I 180/41 war angeordnet, dass Kraftfahr-

zeuge des zivilen Sektors von den Einbauverkstätten nur w-

gebaut verden dürfen, wenn die Kra twagenhalter einen vom

Reichsprotektor, Gruppe Strapsenverkehr ausgefertigten Auf-

ruf vorlegte . Es wird daher auf Anweisung des Reichspro-

tektors, Gruppe Straosenverkehr, angeordnet, dass Unbauten



der Umbau begonnen wird eines Auiruies ues nere

Gruppe Strassenverkehr, Prag II, Svehla Ufer 12.Bescheinigun

anderer Stellen, selbst wenn sie von höchsten und honen Dier

stellen ausgestellt sind, haben erst Gültigkeit, wenn sie di

einen Aufruf des Reichsprotektors,Gruppe Strassenverkehr,be

tigt sind.

Nichtachtung dieser Anordnung wird mit hohen Ordiu:

otrafen geahndet.

Über die durchgeführten Umbauten ist unter Angabe de

Inummer des Reichoprotektors, Gruppe Strass

eis zu führen.

Die Werkstätten nelden an ihre Landesverb.

3 welche Vahrzeuge zur Zait in den Werkstü

gültigen Aufruf des Reichsprotektors,Gruppe

aut werden sollen.

Die für die Umbauarbeiten notwendigen Ei

engen sind von den Vertetätten zunäehst aus

zugeteilten Verarbeiter-Kontingenten zu ent

terkontingent hinaug benötigen, monatlich an 5.j.M. bei ihrem
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Landesverbande. Die Zuteilung erfolgt durch den Landesverband

der Sehlosser und Maschinioten für Böhmen und Mähren, Prag II,

Wassergasse Nr.17 resp. durch den Landesverband der Schlosser

und Maschinisten für Mähren Brünn, Karpfengasge 19 auf beschleu-

nigtem Vege.

Bei den schriftlichen Anträgen ist der Name des Kraftfal.:-

zeughalters, des Fahrzeuges, die Nunmer des Aufrufes des Reichs-

protektors und der heimische Kraitstoff anzugeben, der in Zul

nach Umbau beim Kraftfahrzeug Ve:wendung findet.

In der Beilage übersenden wir Ihnen gegen Retournierung

zu Ihren treuen Händen ein Verzeichnis jener im zivilen Sektor

beim Umbau von Kraftfahrzeugen tätigen Werkstätten und ersuchen

un beschleunigte Bekamtgabe, welohe dieser Werkstätten nicht

Ihre Mitglieder sind.

F.d.

gez.

gez.

Josef Celler

Julius Klein

Vorsitzender

Der Vizepräsident

Beilage.


